
alt frikanischese Stammesfehden unFamilienstreit entlassen den
Sohn des „schwarzen Erdteils®®, der ach Frankreich auswandert, nıicht aus ihrem
Geltungsbereich., Und die Blutrache verpflichtet auch rTremden an Der
Berber un Araber bleibt ı Verband der 1ppe un der Familie und untersteht
deren Oberhaupt auch wenn fern Ausland lebt. VWer voxh SECINET afrıkanı-
schen ıppe verfemt ıst der mu ihm Feind SC1H auch den Elendsvierteln
VvVOo  - Paris, WO beide mıt der gleichen Not kämpfen haben Stammeskriege und
Blutrachen werden häufig den Straßen der arıser Vororte ausgetragen, letz-
tere oft deswegen, weiıl manche, dem Bluträcher entgehen aus Afrıka
fliehen und französıschen Großstadt untertauchen

Häufiger als schwere Verbrechen sınd bel den Nordafrıkanern leichtere Ver-
gehen W1e6 Diebstahl verbotenes Waffentragen Vagabundenleben a Ks kommen
allerdings auch Einbrüche und Raubüberfälle VOT.: Aber auch 1er MUu na  - Um-
stände berücksichtigen, dıe den Tatbestand milderem Lichte erscheinen lassen.
Eın Polizeikommissarıiat der französischen Hauptstadt gibt für das Jahr 1950 fol-
gende Statistik (die natürlich UUr für diesen kleinen Bezirk gilt) unter 792 Fällen
VO  w Diebstahl wurden 63 vVvon Arbeıitslosen ausgeführt und 45 VOo  - Leuten ohne
feste Wohnung Diıes offenbart Cc1iln großes sozlales Elend denn der Nordafrıkaner
wünscht sich sowohl Arbeit als Behausung Man zahlt rund Nordafrikaner
ohne Beschäftigung allein Raume vVonNn arıs Die elsten sind eben un  —-
lernte Arbeiter, WEN15E elernt un sehr WENLSC Facharbeiter.

Was die Vergehen des Waffentragens oder der Polygamıe angeht, stehen
auch 1er maeıst airıkanısches Recht un Sıtte europäisches Gesetz. Was dem
Muselman auch mıt Zustimmung der französischen Kolomalregierung S£e1INeET

Heimat gestattet ist wırd Frankreich strafwürdig dar{f wohl mehrere
Nordafrika geehelichte Hrauen mitbringen, aber Europa keine NEUE Frau hei-
raten, ohne S1C. vorher VO  — den anderen scheiden VAN| lassen. So erwarten den afrı-
kanischen Kinwanderer nıcht DUr ein harter Kampf die nackte KExıstenz, SOM -

dern auch allerle1 „Fallstricke” europäischer Sıttengesetze, dıe nıcht versteht.
Daß SIC.  h 1er E1N6 höhere ethische Norm andle, WITr iIna  > ıhm angesichts
der Ehescheidungspraxiıs 1 den meisten ‚„christlichen‘“‘ Ländern Nur schwer klar-
machen können.

Die sowjetische Ehegesetzgebung nach dem Krieg Sowjetrußland hat durch den
Krieg rund ein Zehntel sSCLNET Bevölkerung verloren. Die Fragen des Geburten-
wachstums, der Familie un der Kindererziehung sınd darum f  ur  - das Land VoO  —

Sanz besonderer Wichtigkeit.
Das grundlegende Gesetz wurde Juli 1944 erlassen. Es befaßt sich mıiıt der

Gewährung VOo Geldbeihilfen für cdie werdenden, dıe kinderreichen un die allein-
stehenden Mütter, mıt dem hutz für Mutter und ınd und mıt der Schaffung
CINISEr Auszeichnungen un 1te für Mütter, eiwa miıt dem Ehrentitel „Hero-
ische Mutter“ mıiıt dem en „Ruhm der Mutter®‘ und der Auszeichnung „Me-
daille der Mutterschaft“ Das Gesetz bedeutet 106 Revolutionierung der bisherigen
sowJetischen Ehegesetzgebung, insbesondere den Fragen der Ehescheidung.
Bisher konnte die Ehe iınfach dadurch gelöst werden, daß INnaln VOLr dem Standes-
beamten erklärte, auseinandergehen wollen Das NEUES Gesetz überweist die
Ehescheidung das Gericht un!: schreibt dafü e1N SaNnz bestimmtes Verfahren
VOT: Zuerst mu VOT dem Volksgericht versucht werden, dıe hbeıden Partn W16€6-
der versöhnen. Krst weinn dieser Versuch gescheitert ısSt annn der Fall
höheres Gericht überwiesen werden. Ehescheidungsgründe gibt das Gesetz nıcht

S16 abzuwägen, ıst dem einzelnen Rıchter überlassen Der ÖOÖberste Gerichts-
hof der Sowjetunion erließ jedoch Oktober 1949 e1N6 wichtige Entscheidung,
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Zeitberichj:
ın der erklärt wiırd, E1 die oberste Auigabe des Richters, dıe sowjetische Familie
und Ehe festigen Kine Ehe könne UUr auf ernste un gerechtfertigte Gründe
hın aufgelöst werden, die Aufrechterhaltung der Ehe die Grundsätze der
kommunistischen Moral verstoße un notwendige Voraussetzungen Ur  AA das SC-meınsame Leben und die Erziehungen der Kınder nıcht mehr gegeben selen. Be-
zeichnend ist der Schlußsatz der Entscheidung: ‚„Der ÖOberste Gerichtshof lenkt
die Aufmerksamkeit der Gerichte auf dıe Tatsache, daß dıe Urteile ın Eheschei-
dungsklagen einen grofßen erzıieherischen VWert besitzen: S1e haben Z.u rechten
Verständnis des Sinnes un der Bedeutung der Famıilıie und der Ehe 1m SowJet-
staa beizutragen un 1€e Bevölkerung 1ın der Achtung VOT der Familie un Ehe Z
erzıehen, die aut der hohen kommunistischen OTa beruhen, dıe der Sowjetstaat
schützt.“

Das Gesetz VOo Juli 1944 bedeutet auch insofern ıne große Neuerung, als
VOo  =-| uu  - I1UTr mehr die VOT dem Standesamt eingetragene Ehe als gültig NeTr-
kannt wird. Iie eın faktische Ehe ıst nıcht mehr gültig. Artikel ) des Gesetzes
sucht die Treien Verbindungen dadurch unterbinden, daß der unehelichen
utter das Recht autf Kınklagung der Alimente nıcht mehr zusteht. Seither Jliegenoch eın1ge Erlasse in Fragen der Eheschließung VOr, elner VO Januar 1946,
der das Alter für die Eheschließung festsetzt, das nach den einzelnen Republikenverschieden geregelt WITr Außerdem befaßt sıch mıt der Ehe unter Verwand-
ten, die verboten werden: die Einehe ırd nach den bereits bestehenden Vorschrif-
ten Testgesetzt; das Zustandekommen der Ehe WIT von dem freien Jawort der
beiden Partner, nicht etwa der Kltern, abhängig emacht. Eın weıterer T1a VOo
15 Februar 1947 verbietet die Ehe VOoONn Sowjetbürgern mıiıt Ausländern, damıt die
sowjJetische Frau besseren Schutz geniebßben könne. Und schließlich wurden
7. Maı 1943 Kındern aQus nichtigen Ehen dıe gleichen Rechte zugestanden W1I€E
Kındern aus gültigen Ehen

Gegenüber der revolutionären Gesetzgebung des ersten Jahrzehnts, die praktischden Bestand der Familie leugnete, bedeutet diese NEeEUE Gesetzgebung ıne wirkliche
Umwälzung. Was immer auch dıe Gründe dafür sSeıin mochten, eines wırd daraus
SaNZ siıcher klar die grolse Geschicklichkeit der SowjJets, ıhre Ideologien aufzu-
geben und sıch der VWirklichkeit aNnNZUDASSCH, die sıch als stärker erweıst. (Actıonpopulaire, Nov. d

Schwierigkeiten ın der sowjJetischen Landwirtschaft. Am 15. September dieses
Jahres veröiffentlichte die SowjJetpresse den Bericht Chrutschews VOr dem Mı1ı-
nısterrat der SowjJetunion un dem Zentralkomitee der Partel. In siıeben Punkten
ırd eın  %z umfassendes Bild VO augenblicklichen Zustand der Landwirtschaft S6-geben, das auf manche Seıiten der Politik ulslands Lichter werfen kann. Man
darf be1ı den Schwierigkeiten nıiıcht VETSCSSSN, daß die Sowjets durch den Kriegstaatlıche Großbetriebe (Sowchosen) und Kolchosen verloren. UBer-
dem Millionen Pferde, 17 Millionen uc Kındviıeh, ” Millionen Schweine,
D Millionen Schafe un Ziegen.

Kıne nüchterne Prüfung des Berichts ze1igt, da{ls die Lage uicfit gefährlıch1ıst, daß sıch aber die Entwicklung nach dem r1eg wesentlich langsamer voilzog,als vorgesehen Wäar, Zunächst weiıl die Negierung das ganze Gewicht ihrer aß-
nahmen und Förderung der Schwerindustrie zuwandte. Als erschweren kommt
hınzu, da offenbar die Planung selbst fehlerhaft WäarT, Kolchosen mıt hohen Kr-
trägen befanden sıch 1Mm Nachteil Bezeichnend ist auch, daß VOoO  _ den 350 000 auSsS-
gebildeten landwirtschaftlichen Facharbeitern der übergroße Teıl S reinen Ver-
waltungsdienst aufgeht. Nur arbeiten ın Kolchosen und NUur auftf Ma-
schinen-Traktorenstationen. Man hat HnNu  —_ Maßnahmen ergriffen, die Mil-
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